28. JUNI 2023 - Gesetz zur Abänderung des koordinierten Gesetzes vom 10. Mai 2015 über die Ausübung der Gesundheitspflegeberufe im Hinblick auf die nähere Bestimmung des derzeitigen Befähigungsnachweises eines Krankenpflegers gemäß der Richtlinie 2005/36/EG und zur Aufnahme des Krankenpflegeassistenten und des Krankenpflegers für klinische Pflegeforschung


(Belgisches Staatsblatt vom 2. Oktober 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST SOZIALE SICHERHEIT


28. JUNI 2023 - Gesetz zur Abänderung des koordinierten Gesetzes vom 10. Mai 2015 über die Ausübung der Gesundheitspflegeberufe im Hinblick auf die nähere Bestimmung des derzeitigen Befähigungsnachweises eines Krankenpflegers gemäß der Richtlinie 2005/36/EG und zur Aufnahme des Krankenpflegeassistenten und des Krankenpflegers für klinische Pflegeforschung


PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


KAPITEL 1 - Allgemeine Bestimmungen


Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


Art. 2 - Vorliegendes Gesetz dient der Teilumsetzung der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen, zuletzt abgeändert durch die Richtlinie 2013/55/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. November 2013.


KAPITEL 2 ­ Abänderungen des koordinierten Gesetzes vom 10. Mai 2015 über die Ausübung der Gesundheitspflegeberufe


Art. 3 - Artikel 45 des koordinierten Gesetzes vom 10. Mai 2015 über die Ausübung der Gesundheitspflegeberufe, zuletzt abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 12. Juni 2017, wird wie folgt abgeändert:

1. In § 1 Absatz 1 werden die Wörter "Inhaber des Diploms oder des Befähigungs-nachweises eines Krankenpflegers oder einer Krankenpflegerin" durch die Wörter "Inhaber des Diploms oder des Befähigungsnachweises eines Krankenpflegers oder einer Krankenpflegerin für allgemeine Pflege" ersetzt.

2. In § 1 Absatz 1 werden die Wörter ", und ferner die in Artikel 25 festgelegten Bedingungen zu erfüllen" aufgehoben.

3. In § 1 Absatz 2 wird das Wort "Krankenpfleger" durch die Wörter "Krankenpfleger für allgemeine Pflege" ersetzt.

4. In § 1 Absatz 3 und Absatz 4 werden die Wörter "Krankenpflegeschülerinnen und ‑schüler" jeweils durch die Wörter "angehenden Krankenpfleger für allgemeine Pflege" ersetzt.

5. In § 1 Absatz 5 werden die Wörter "Ausbildung zur Krankenpflegerin/zum Krankenpfleger " durch die Wörter "Ausbildung zur Krankenpflegerin/zum Krankenpfleger für allgemeine Pflege" ersetzt.

6. In § 1/1 Absatz 1 werden die Wörter "und ferner die in Artikel 25 festgelegten Bedingungen erfüllt" aufgehoben.

7. Ein § 1/2 mit folgendem Wortlaut wird eingefügt:

"§ 1/2 - Niemand darf als Krankenpflegeassistent die Krankenpflege, wie sie in Artikel 46 definiert ist, innerhalb der Grenzen der ihm durch den König zuerkannten Befugnisse und Tätigkeiten ausüben, ohne Inhaber des Diploms oder des Befähigungsnachweises eines Krankenpflegeassistenten zu sein, das/den er nach einer Ausbildung von mindestens drei Studienjahren, die mindestens 3.800 Stunden theoretischen und klinisch-praktischen Unterricht umfassen und in äquivalenten ECTS-Leistungspunkten ausgedrückt werden können, erhalten hat, wobei die Dauer des theoretischen Unterrichts mindestens ein Drittel und die Dauer des klinisch-praktischen Unterrichts mindestens die Hälfte der Mindestausbildungsdauer beträgt. Die angehenden Krankenpflegeassistenten werden im Rahmen der in § 1 erwähnten beruflichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen geschult.

Krankenpflegeassistenten sind Fachkräfte für Krankenpflege, die in weniger komplexen Situationen eigenständig handeln können. In komplexeren Situationen arbeiten sie innerhalb eines strukturierten Pflegeteams eng mit dem für die allgemeine Pflege verantwortlichen Krankenpfleger oder, wenn kein Krankenpfleger für allgemeine Pflege dem Pflegeteam angehört, mit dem Arzt zusammen. Krankenpflegeassistenten handeln im Rahmen der Prävention, Erhaltung und Förderung der Gesundheit im Zusammenhang mit der Lebensqualität.

Der König legt nach Stellungnahme der Fachkommission für Krankenpflege durch einen im Ministerrat beratenen Erlass die fachlichen Krankenpflegeleistungen fest, die Krankenpflegeassistenten erbringen können, sowie unter welchen Bedingungen sie diese Leistungen erbringen können.

Diese Bestimmung ist anwendbar auf jede Person, die ab dem Schuljahr oder Studienjahr 2023-2024 eine Ausbildung zum Krankenpflegeassistenten beginnt.

Jede Person, die Inhaber eines Diploms oder eines Befähigungsnachweises eines Krankenpflegers oder einer Krankenpflegerin ist und die Ausbildung vor dem Schuljahr oder Studienjahr 2023-2024 begonnen hat, darf von Rechts wegen die Krankenpflege, wie sie in Artikel 46 definiert ist, unter denselben Bedingungen ausüben wie die in § 1 erwähnten Krankenpfleger für allgemeine Pflege."




Art. 4 - In Artikel 46/1 § 1 Absatz 1 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 22. April 2019, werden die Wörter "Inhaber des Diploms oder des Befähigungsnachweises eines Krankenpflegers oder einer Krankenpflegerin zu sein, wie in Artikel 45 erwähnt," durch die Wörter "Inhaber des Diploms oder des Befähigungsnachweises eines Krankenpflegers oder einer Krankenpflegerin für allgemeine Pflege zu sein, wie in Artikel 45 § 1 erwähnt," ersetzt.


Art. 5 - In dasselbe Gesetz wird ein Artikel 46/2 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 46/2 - § 1 ­ Niemand darf den Befähigungsnachweis eines Krankenpflegers für klinische Pflegeforschung innehaben, ohne Inhaber des Diploms oder des Befähigungs-nachweises eines Krankenpflegers oder einer Krankenpflegerin für allgemeine Pflege zu sein, wie in Artikel 45 § 1 erwähnt, und ferner den Bestimmungen des vorliegenden Artikels nachzukommen.

Der König legt nach Stellungnahme des Föderalen Rates für Krankenpflege die Kriterien für die Erlangung des Befähigungsnachweises eines Krankenpflegers für klinische Pflegeforschung fest. Diese Kriterien sehen mindestens das Diplom eines Doktors vor.

§ 2 ­ Zusätzlich zur Ausübung der Krankenpflege, wie in Artikel 46 und Artikel 46/1 § 2 erwähnt, hat der Krankenpfleger für klinische Pflegeforschung eine Rolle als klinischer Sachverständiger und verfügt über fortgeschrittene akademische Fachkenntnisse. Aufgrund seiner Rolle als klinischer Sachverständiger verrichtet der Krankenpfleger für klinische Pflegeforschung hauptsächlich Bildungs- und Forschungstätigkeiten, deren Hauptziel in der Entwicklung neuer Kenntnisse und der Umsetzung evidenzbasierter Praktiken in der Pflege und Krankenpflege liegt. Als Bindeglied zwischen dem Pflegesektor und dem Unterrichtswesen hat der Krankenpfleger für klinische Pflegeforschung eine beratende Rolle im Hinblick auf die Optimierung der Pflegequalität und des Krankenpflegeberufs."


Art. 6 - In Artikel 48 Absatz 1 desselben Gesetzes werden die Wörter "eine der in Artikel 45 § 1 erwähnten Berufsbezeichnungen " durch die Wörter "eine der in den Artikeln 45 § 1 und § 1/2, 46/1 und 46/2 erwähnten Berufsbezeichnungen" ersetzt und werden die Wörter "die in Artikel 45 § 1 festgelegten Bedingungen" durch die Wörter "die in den Artikeln 45 § 1 und § 1/2, 46/1 und 46/2 festgelegten Bedingungen" ersetzt.


Art. 7 - In Artikel 50 desselben Gesetzes werden die Wörter "eine der in Artikel 45 § 1 erwähnten Berufsbezeichnungen" durch die Wörter "eine der in den Artikeln 45 § 1 und § 1/2, 46/1 und 46/2 erwähnten Berufsbezeichnungen" ersetzt und werden die Wörter "die in Artikel 45 § 1 festgelegten Bedingungen" durch die Wörter "die in den Artikeln 45 § 1 und § 1/2, 46/1 und 46/2 festgelegten Bedingungen" ersetzt.




Art. 8 - In Artikel 124 Nr. 1 Absatz 1 desselben Gesetzes werden die Wörter "die in Artikel 45 § 1 festgelegten Bedingungen" durch die Wörter "die in den Artikeln 45 § 1 und § 1/2, 46/1 und 46/2 festgelegten Bedingungen" ersetzt.


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 28. Juni 2023


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Volksgesundheit
F. VANDENBROUCKE

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
V. VAN QUICKENBORNE

